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Witwe des Forstmeisters Kaschnitz bezog viele Jahre lang jährlich
200 fl.517) Pension, das sind 3 fl. 50 kr. in der Woche. Bei der innigen
Verbundenheit der gesamten Bevölkerung des Kammergutes mit
dem Salzwesen, deren Glieder vielfach in einem gewissen Abhängig¬

keitsverhältnisse zum Salzamte standen, wird es begreiflich, daß

auch nichtamtliche oder halbamtliche Kreise in die Witwenver¬
sorgung mit einbezogen wurden. Es kam allerdings nur ausnahms¬

weise, und wenn die Unterstützung dringend notwendig erschien,

vor, daß Witwen von Bürgern, Fertigern und Kirchendienern,
Kantore und Organisten ebenfalls Provisionen oder Almosen

empfingen518).
Der Bezug der Witwenprovision lief vom Todestage des Gatten

an, der nicht rückdatiert werden durfte519). Gleichzeitig mit der An¬

weisung der Provision erfolgte auch die Auszahlung des Sterbe- und
Konduktquartals. Das erstere wurde nach der Resolution vom
21. Jänner 1720520

) bei der hergebrachten uralten Observanz belassen,

es war den Witwen und Erben eines bei den kais. königl. Kameral-
stellen verstorbenen Beamten vom höchsten bis zum mindesten, für
dasjenige Quartal, worin einer stirbt, es möge das Sterben mit Anfang
oder gar am ersten Tag, in der Mitte oder zu Ende desselben erfolgt
sein, eineswegs wie das andere die Besoldung für voll und also wenn
solche wirklich ins Verdienen gebracht worden wäre, ohne besondere

Bewilligung auszuzahlen. Herentgegen den Dienern und Bedienten
der anderen Hof- und politischen Stellen der Gehalt nur bis auf den
Todestag desselben verabreicht wurde. Das Begräbnis- oder Kon¬

duktquartal war nicht wie das Sterbequartal eine Gebühr, sondern
durfte den Witwen und Erben von Kameralbediensteten nur über

deren Einschreiten bei erwiesener Bedürftigkeit und nach der Dauer

und Güte des Dienstes des Verstorbenen von der Hofkammer aus

Gnade bewilligt werden. Beide Bezüge wurden nur von der Be¬

soldung, nicht aber von der Pension oder Provision abgefolgt, waren
also den Witwen von im Aktivstande gestorbenen Beamten Vorbe¬

halten521). Mit dem Jahre 1740 wurde die Bewilligung des Kondukt¬
quartals aus Ersparungsgründen sehr eingeschränkt, da eine Ver¬
pflichtung zu dessen Leistung nicht bestand522), und nur noch aus¬

517) Res. 1732, S. 471.
518) Res. 1672, S. 449; 1696, S. 402; 1698, S. 542; 1726, S. 187; 1728, S. 419.
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) Res. 1731, S. 390.
62°) Res. 1720, S. 169.
521) Res. 1730, S. 225; 1740, S. 211.
522) Res. 1744, S. 731.
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